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Zuchtprogramm für Kaltblutrassen 
Zuchtprogramm für die Rasse des Schwarzwälder Kaltbluts des Westfäli-
schen Pferdestammbuches e.V. 
 
 
1. Angaben zum Ursprungszuchtbuch  
Der Pferdezuchtverband Baden-Württemberg, Am Dolderbach 11, 72532 Gomadingen-Marbach ist 
die Organisation, die im Sinne der Vorgaben der EU das Zuchtbuch über den Ursprung der Rasse 
Schwarzwälder Kaltblut führt. Der Verband führt ein Filialzuchtbuch und hält die durch die Ur-
sprungszuchtorganisation auf www.pzv-bw.de aufgestellten Grundsätze ein.  

 
2. Geografisches Gebiet 
Das geographische Gebiet, in dem das Westfälische Pferdestammbuch e.V. das Zuchtprogramm 
durchführt, umfasst die Bundesrepublik Deutschland. 
 
3. Umfang der Zuchtpopulation im Verband 
Der Umfang der Population beträgt (01.12.2023): 
Stuten: 20 Stuten 
Hengste: 1 Hengste 
 
Der Umfang der Population der FN-Mitgliedszuchtverbände ist auf der www.pferd-aktu-
ell.de/shop/broschuren-formulare-vertrage-unterrichtsmaterial/jahresberichte-fn-dokr.html einzuse-
hen. 
 
4. Zuchtziel, einschließlich der Rassemerkmale 
Allgemeines Zuchtziel ist die Erhaltung der typischen Rasseeigenschaften bei gleichzeitiger Beibe-
haltung der genetischen Vielfalt, wobei eine Verbesserung der Rasse entsprechend der Selektions-
kriterien angestrebt wird. 
Das Zuchtprogramm hat einen Zuchtfortschritt im Hinblick auf das definierte Zuchtziel und somit die 
Verbesserung der Eigenschaften der Rasse zum Ziel und umfasst alle Maßnahmen und Aktivitäten, 
die diesem Ziel dienlich sind. 
Rahmenzuchtziel 
Zuchtziel ist die Erhaltung und Züchtung eines leichten bis mittelschweren Kaltblutpferdes in den 
erwünschten Farben Fuchs bis Dunkelfuchs mit hellem Langhaar sowie mit korrektem, trockenem 
Fundament und raumgreifenden Bewegungen. Angestrebt wird eine besondere Veranlagung für das 
Ziehen und Fahren, sowie das Reiten im Freizeitbereich. Neben der Schönheit und dem Adel wird 
auf Umgänglichkeit, Gutmütigkeit und ruhiges, ausgeglichenes Temperament, Robustheit, Frucht-
barkeit und Langlebigkeit besonderer Wert gelegt. 
 
5. Eigenschaften und Hauptmerkmale 
 
Rasse   Schwarzwälder Kaltblut 
 
Herkunft   Deutschland 
 
Größe   Stuten zwischen 148 cm und 156 cm 

Hengste mindestens 148 cm, ausgewachsen bis 160 cm 
 
Farben   Fuchs bis Dunkelfuchs mit hellem Langhaar erwünscht. Die 

Fuchsfarbe mit hellem Langhaar (Mähne und Schweif) domi-
niert, die Farben Braune, Rappen und Schimmel sollen als Kul-
turgut erhalten werden. 
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Typ   Zuchtziel ist die Erhaltung und Züchtung eines leichten bis mit-
telschweren Kaltblutpferdes mit Schönheit und Adel  

Gebäude  
   Kopf kurz, trocken und markant mit ausdrucksvollem großem Auge 
 
   Hals kräftig bemuskelt und gut aufgesetzt 
 
   Körper leicht- bis mittelrahmig mit schräger Schulter und breiter, stark 

bemuskelter Kruppe 
 

   Fundament korrekt, trocken, Gelenke klar und die Hufe hart 
 
Bewegungsablauf raumgreifende Bewegungen. Schritt energisch, fleißig und takt-

voll mit genügend Raumgriff. Trab neben Takt und energi-
schem Antritt viel Schub aus der Hinterhand  
  

Einsatzmöglichkeiten Angestrebt wird eine besondere Veranlagung für das Ziehen 
und Fahren, sowie das Reiten und Fahren im Freizeitbereich, 
Verwendung in der Land- und Forstwirtschaft 

 
Besondere Merkmale Umgänglichkeit, Gutmütigkeit und ruhiges, ausgeglichenes 

Temperament, Robustheit, Fruchtbarkeit und Langlebigkeit, 
Zugstärke 
 

  
6. Selektionsmerkmale 
Für die Eintragung in das Zuchtbuch (außer Fohlenbuch und Anhang) werden nachfolgende Selek-
tionsmerkmale der äußeren Erscheinung unter besonderer Berücksichtigung des Bewegungsablau-
fes bewertet (Leistungsprüfung Exterieur). 
 
Selektionsmerkmale der äußeren Erscheinung: 

1.  Stockmaß, Brustumfang, Röhrbein 
2. Typ (Rasse- und Geschlechtstyp) 
3.  Körperbau 
4.  Korrektheit des Fundaments und der Bewegung 
5.  Schritt 
6. Trab 
7. Galopp (sofern bei Zuchtbucheintragung erfasst) 
8. Gesamteindruck (im Hinblick auf die Eignung als Zug- und Fahrpferd) 

 
Die Gesamtnote errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der erfassten Selektionsmerkmale. 
Die Bewertung erfolgt in ganzen/halben Noten nach dem, in der Satzung unter Nummer B.15 
(Grundbestimmungen zur Bewertung von Zuchtpferden), erläuterten System. 
 
Darüber hinaus wird nach weiteren Merkmalen selektiert: 

1) Gesundheit 
2) Interieur 
3) Fahranlage 

 
7. Zuchtmethode 
Das Zuchtbuch des Schwarzwälder Kaltblutes ist geschlossen. Das Zuchtziel wird angestrebt mit 
der Methode der Reinzucht. Dem Erhalt rassespezifischer Eigenschaften ist in besonderem Maß 
Rechnung zu tragen. Am Zuchtprogramm nehmen nur diejenigen Pferde teil, die im Zuchtbuch (au-
ßer Fohlenbuch und Anhang) eingetragen sind. 
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Zur Erhaltung der Rasse wurden vom Ursprungszuchtbuch folgende Hengste fremder Rassen vor 
der Schließung des Zuchtbuches eingesetzt: Dayan, Hauenstein (Freiberger), Varus B (Schleswi-
ger), Reith-Nero, Wirts-Diamant, Riff-Vulkan, Nerosohn (Noriker), Jup, King, Strick, Schanzer, Kar-
lin, Bürzel, Nemberto (Süddt. Kaltblut), Adjutant (Haflinger), Unicorn Lancelot (Welsh Cob). 
 
8. Unterteilung des Zuchtbuches 
Die Hauptabteilung des Zuchtbuches für Hengste wird unterteilt in die Klassen 
 Hengstbuch I, 
 Hengstbuch II, 
 Anhang und 
 Fohlenbuch. 
 
Die Hauptabteilung des Zuchtbuches für Stuten wird unterteilt in die Klassen 
 Stutbuch I, 
 Stutbuch II, 
 Anhang und 
 Fohlenbuch. 
 

Abteilung 

Geschlecht 

Hengste Stuten 

Hauptabteilung (HA) 

Hengstbuch I (H I) Stutbuch I (S I) 

Hengstbuch II (H II) Stutbuch II (S II) 

Anhang (A) Anhang (A) 

Fohlenbuch Fohlenbuch 

 
9. Eintragungsbestimmungen in das Zuchtbuch 
Die Bestimmungen unter B.8 der Satzung sind grundlegende Voraussetzungen für die Eintragung. 
Es werden Hengste und Stuten nur dann in das Zuchtbuch eingetragen, wenn ihre Identität überprüft 
wurde, ihre Abstammung nach den Regeln des Zuchtbuches festgestellt wurde und sie die nachfol-
gend aufgeführten Eintragungsbedingungen erfüllen. Ein Pferd aus einem anderen Zuchtbuch der 
Rasse muss in die Klasse des Zuchtbuches eingetragen werden, deren Kriterien es entspricht. 
 
(9.1) Zuchtbuch für Hengste 
(9.1.1) Hengstbuch I (Hauptabteilung des Zuchtbuches) 
Eingetragen werden frühestens im 3. Lebensjahr Hengste,  

 deren Eltern in der Hauptabteilung der Rasse (außer Fohlenbuch und Anhang) eingetragen 
sind, 

 die zur Überprüfung der Identität vorgestellt wurden, 
 deren väterliche und mütterliche Abstammung bei der Ersteintragung bei einem FN-Mit-

gliedszuchtverband mittels DNA-Profil bestätigt wurde, bzw. deren väterliche und mütterliche 
Abstammung bei der Ersteintragung bei einem anderen tierzuchtrechtlich anerkannten 
Zuchtverband bestätigt wurde,  

 deren Widerriststockmaß bei der Eintragung mindestens 148 cm beträgt, 
 deren Mutter eine Leistungsprüfung im Ziehen und Fahren mit der Mindestnote von 7,0 ab-

gelegt hat (im Stutbuch I eingetragene Stuten der Geburtsjahrgänge 1992 und älter ohne 
Leistungsprüfung sind weiterhin als Hengstmütter zugelassen), 

 die auf einer Sammelveranstaltung (Körung) des Zuchtverbandes gemäß B.15 der Satzung 
und gemäß (11.1) Körung dieses Zuchtprogramms mindestens die Gesamtnote 7,0 erhalten 
haben, wobei die Wertnote 6,0 in keinem Selektionsmerkmal unterschritten wurde, 
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 die im Rahmen einer tierärztlichen Untersuchung gemäß B.16 der Satzung die Anforderun-
gen an die Zuchttauglichkeit und Gesundheit erfüllen, sowie keine gesundheitsbeeinträchti-
genden Merkmale gemäß Liste (Anlage 1) aufweisen,  

 die die Hengstleistungsprüfung nach (11.3.1.2) vollständig abgeschlossen haben. 
 
(9.1.2) Hengstbuch II (Hauptabteilung des Zuchtbuches) 
Auf Antrag werden frühestens im 3. Lebensjahr Hengste eingetragen, 

 deren Eltern in der Hauptabteilung der Rasse (außer Fohlenbuch und Anhang) eingetragen 
sind, 

 deren Identität überprüft worden ist, 
 deren väterliche und mütterliche Abstammung bei der Ersteintragung bei einem FN-Mitglieds-

zuchtverband mittels DNA-Profil bestätigt wurde, bzw. deren väterliche und mütterliche Ab-
stammung bei der Ersteintragung bei einem anderen tierzuchtrechtlich anerkannten Zucht-
verband bestätigt wurde,  

 die im Rahmen einer tierärztlichen Untersuchung gemäß B.16 der Satzung die Anforderun-
gen an die Zuchttauglichkeit und Gesundheit erfüllen, sowie keine gesundheitsbeeinträchti-
genden Merkmale gemäß Liste (Anlage 1) aufweisen. 

 
Darüber hinaus können Nachkommen von im Anhang eingetragenen Zuchtpferden eingetragen 
werden,  
 wenn die Anhang-Vorfahren über zwei Generationen mit Zuchtpferden aus der Hauptabtei-

lung (außer Fohlenbuch und Anhang) angepaart wurden, 
 die zur Überprüfung der Identität vorgestellt wurden 
 deren väterliche und mütterliche Abstammung bei der Ersteintragung mittels DNA-Profil be-

stätigt wurde, 
 die in der Bewertung der äußeren Erscheinung gemäß B.15 der Satzung mindestens eine 

Gesamtnote von 6,0 erreichen, wobei die Wertnote 5,0 in keinem Selektionsmerkmal unter-
schritten wurde, 

 die im Rahmen einer tierärztlichen Untersuchung gemäß B.16 der Satzung die Anforderun-
gen an die Zuchttauglichkeit und Gesundheit erfüllen, sowie keine gesundheitsbeeinträchti-
genden Merkmale gemäß Liste (Anlage 1) aufweisen. 

 
(9.1.3) Anhang (Hauptabteilung des Zuchtbuches) 
Auf Antrag werden Hengste eingetragen, 

 deren Eltern im Zuchtbuch der Rasse eingetragen sind und 
 die nicht die Eintragungsvoraussetzungen für das Hengstbuch I und II erfüllen. 

 
Die Übernahme von Pferden aus dem Fohlenbuch in den Anhang erfolgt automatisch, wenn von 
diesen Nachkommen registriert werden.  
 
(9.1.4) Fohlenbuch (Hauptabteilung des Zuchtbuches) 
Im Jahr der Geburt werden alle Hengstfohlen eingetragen,  

 deren Eltern im Zuchtbuch der Rasse eingetragen sind. 
 

(9.2) Zuchtbuch für Stuten 
(9.2.1) Stutbuch I (Hauptabteilung des Zuchtbuches) 
Es werden Stuten eingetragen, die im Jahr der Eintragung mindestens dreijährig sind, 

 deren Eltern im Zuchtbuch der Rasse (außer Fohlenbuch und Anhang) eingetragen sind, 
 die zur Überprüfung der Identität vorgestellt wurden, 
 die ein Widerriststockmaß von mindestens 148 cm haben, 
 die in der Bewertung der äußeren Erscheinung gemäß B.15 der Satzung und gemäß (11.2) 

Stutbucheintragung dieses Zuchtprogramms mindestens eine Gesamtnote von 6,0 erreicht 
haben, wobei die Wertnote 5,0 in keinem Selektionsmerkmal unterschritten wurde, 

 die keine gesundheitsbeeinträchtigenden Merkmale gemäß Liste (Anlage 1) aufweisen. 
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(9.2.2) Stutbuch II (Hauptabteilung des Zuchtbuches) 
Es werden Stuten eingetragen, die im Jahr der Eintragung mindestens dreijährig sind, 

 deren Eltern in der Hauptabteilung der Rasse (außer Fohlenbuch und Anhang) eingetragen 
sind, 

 die in der äußeren Erscheinung gemäß B.15 der Satzung bewertet worden sind, 
 deren Identität überprüft worden ist, 
 die keine gesundheitsbeeinträchtigenden Merkmale gemäß Liste (Anlage 1) aufweisen. 
 eine Höherstufung in Stutbuch I ist möglich, wenn die Stuten beim Nachmessen mindestens 

148 cm Widerristmaß nachweisen können und die leistungsmäßigen Anforderungen für die 
Eintragung in Stutbuch I erfüllen. 

 
Darüber hinaus können Nachkommen von im Anhang eingetragenen Zuchtpferden eingetragen 
werden,  
 wenn die Anhang-Vorfahren über eine Generation mit Zuchtpferden aus der Hauptabteilung 

(außer Fohlenbuch und Anhang) angepaart wurden, 
 die zur Überprüfung der Identität vorgestellt wurden, 
 die in der Bewertung der äußeren Erscheinung gemäß B.15 der Satzung mindestens eine 

Gesamtnote von 6,0 erreicht haben, wobei die Wertnote 5,0 in keinem Selektionsmerkmal 
unterschritten wurde, 

 die keine gesundheitsbeeinträchtigenden Merkmale gemäß Liste (Anlage 1) aufweisen. 
 

(9.2.3) Anhang (Hauptabteilung des Zuchtbuches) 
Es werden Stuten eingetragen, 

 deren Eltern im Zuchtbuch der Rasse eingetragen sind und 
 die nicht die Eintragungsvoraussetzungen für das Stutbuch I und II erfüllen. 

 
Die Übernahme von Pferden aus dem Fohlenbuch in den Anhang erfolgt automatisch, wenn von 
diesen Nachkommen registriert werden.  
 
(9.2.4) Fohlenbuch (Hauptabteilung des Zuchtbuches) 
Im Jahr der Geburt werden alle Stutfohlen eingetragen,  

 deren Eltern im Zuchtbuch der Rasse eingetragen sind. 
 
10. Tierzuchtbescheinigungen 
Tierzuchtbescheinigungen werden für Fohlen gemäß den Grundbestimmungen unter B.9 der Sat-
zung und nach dem folgenden Schema erstellt. 
 

 

Mutter 

 
Vater 

Hauptabteilung 

Stutbuch I Stutbuch II Anhang 

Haupt- 

abteilung 

Hengstbuch I Abstammungs-
nachweis 

Abstammungs-
nachweis 

Geburts- 
bescheinigung 

Hengstbuch II Geburts- 
bescheinigung 

Geburts- 
bescheinigung 

Geburts- 
bescheinigung 

Anhang 
Geburts- 

bescheinigung 
Geburts- 

bescheinigung 
Geburts- 

bescheinigung 

 
Der Züchter bzw. Besitzer des Pferdes ist dafür verantwortlich, dass alle in der Tierzuchtbescheini-
gung angegebenen Daten zutreffend sind. Abweichungen oder Unrichtigkeiten sind unverzüglich 
dem Verband zu melden. Darüber hinaus ist der Züchter bzw. Besitzer verpflichtet, die 
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Tierzuchtbescheinigung sorgfältig aufzubewahren, da u.a. eine spätere Eintragung des Pferdes in 
das Zuchtbuch nur vorgenommen werden kann, wenn eine gültige Tierzuchtbescheinigung vorge-
legt wird. 
 
(10.1) Tierzuchtbescheinigung als Abstammungsnachweis 
(10.1.1) Ausstellung eines Abstammungsnachweises 
Die Ausstellung eines Abstammungsnachweises erfolgt, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt 
sind: 
 Der Vater ist im Jahr der Bedeckung oder spätestens im Jahr der Geburt des Fohlens (bis ein-

schließlich zum 31.12. des Jahres) im Hengstbuch I und die Mutter im Jahr der Bedeckung 
oder spätestens im Jahr der Geburt des Fohlens (bis einschließlich zum 31.12. des Jahres) in 
das Stutbuch I oder Stutbuch II eingetragen. 

 Deckbescheinigung und Abfohlmeldung wurden fristgerecht gemäß Satzung vorgelegt. 
 Die Identifizierung des Fohlens (bei Fuß der Mutter oder durch Abstammungsüberprüfung) ist 

durch den Zuchtleiter oder seinen Beauftragten erfolgt.  
 
Sind die vorstehenden Bedingungen des 2. und/oder 3. Spiegelstriches nicht erfüllt, dann ist die 
Identität mittels einer Abstammungsüberprüfung nachzuweisen.  
 
(10.1.2) Mindestangaben im Abstammungsnachweis 
Der Abstammungsnachweis muss mindestens folgende Angaben enthalten: 
a) Name des Zuchtverbandes und Angabe der Website, 
b) Ausstellungstag und -ort, 
c) Lebensnummer (UELN),  
d) Rasse bzw. Name des Zuchtbuches, 
e) Name, Anschrift und E-Mailadresse (sofern vorhanden) des Züchters und des Eigentümers, 
f) Deckdatum der Mutter, 
g) Geburtsdatum, Code des Geburtslandes, Geschlecht, Farbe und Abzeichen,  
h) Kennzeichnung, 
i) Klasse, in die das Pferd sowie seine Eltern eingetragen sind 
j) Namen, Lebensnummern (UELN), Farbe und Rasse der Eltern und Namen, Lebensnummern 

(UELN) und Rassen einer weiteren Generation, 
k) die Unterschrift des für die Zuchtarbeit Verantwortlichen oder seines Vertreters, 
l) Körurteil, 
m) das neueste Ergebnis der Leistungsprüfungen und der Zuchtwertschätzung des Pferdes, mit 

Datum, oder die Website, auf der die Ergebnisse veröffentlicht sind (sofern vorhanden).  
n) Angaben zu genetischen Defekten und Besonderheiten des Pferdes bezogen auf das Zucht-

programm, 
o) Methode und Ergebnisse der Abstammungsüberprüfungen bei Zuchttieren, die für die Ent-

nahme von Zuchtmaterial vorgesehen sind,  
p) bei einem Pferd, das aus einem Embryotransfer hervorgegangen ist, außerdem die Angaben 

seiner genetischen Eltern sowie deren DNA- oder Blut-Typ 
q) Name und Funktion des Unterzeichners. 
 
(10.2) Tierzuchtbescheinigung als Geburtsbescheinigung 
(10.2.1) Ausstellung einer Geburtsbescheinigung  
Die Ausstellung einer Geburtsbescheinigung erfolgt, wenn die Bedingungen für einen Abstam-
mungsnachweis nicht erfüllt, jedoch folgende Voraussetzungen gegeben sind: 
 Deckbescheinigung und Abfohlmeldung wurden fristgerecht gemäß Satzung vorgelegt. 
 die Identifizierung des Fohlens (bei Fuß der Mutter oder durch Abstammungsüberprüfung) ist 

durch den Zuchtleiter oder seinen Beauftragten erfolgt. 
 
Sind die vorstehenden Bedingungen des 1. und/oder 2. Spiegelstriches nicht erfüllt, dann ist die 
Identität mittels einer Abstammungsüberprüfung nachzuweisen. 
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(10.2.2) Mindestangaben in der Geburtsbescheinigung 
Die Geburtsbescheinigung muss mindestens folgende Angaben enthalten: 
a) Name des Zuchtverbandes und Angabe der Website, 
b) Ausstellungstag und -ort, 
c) Lebensnummer (UELN),  
d) Rasse bzw. Name des Zuchtbuches   
e) Name, Anschrift und E-Mailadresse (sofern vorhanden) des Züchters und des Eigentümers, 
f) Deckdatum der Mutter, 
g) Geburtsdatum, Code des Geburtslandes, Geschlecht, Farbe und Abzeichen,  
h) Kennzeichnung 
i) Klasse, in die das Pferd sowie seine Eltern eingetragen sind 
j) Namen, Lebensnummern (UELN), Farbe und Rasse der Eltern und Namen, Lebensnummern 

(UELN) und Rassen einer weiteren Generation (sofern vorhanden), 
k) die Unterschrift des für die Zuchtarbeit Verantwortlichen oder seines Vertreters, 
l) Körurteil (sofern vorhanden) 
m) das neueste Ergebnis der Leistungsprüfungen und der Zuchtwertschätzung des Pferdes, mit 

Datum, oder die Website, auf der die Ergebnisse veröffentlicht sind (sofern vorhanden).  
n) Angaben zu genetischen Defekten und Besonderheiten des Pferdes bezogen auf das Zucht-

programm, 
o) Methode und Ergebnisse der Abstammungsüberprüfungen bei Zuchttieren, die für die Ent-

nahme von Zuchtmaterial vorgesehen sind,  
p) bei einem Pferd, das aus einem Embryotransfer hervorgegangen ist, außerdem die Angaben 

seiner genetischen Eltern sowie deren DNA- oder Blut-Typ 
q) Name und Funktion des Unterzeichners. 
 
(10.3) Tierzuchtbescheinigung für Zuchtmaterial  
Tierzuchtbescheinigungen gemäß VO (EU) 2016/1012 werden auch ausgestellt bei der Abgabe 
von Zuchtmaterial, wenn das Spendertier im Zuchtbuch des Zuchtverbandes eingetragen ist. Hier-
bei werden die Muster der DVO (EU) 2017/717 i.V.m. DVO (EU) 2020/602 geändert durch DVO 
(EU) 2021/761 verwendet. 
 
Die Tierzuchtbescheinigung für Zuchtmaterial besteht aus mehreren Abschnitten, wobei der Zucht-
verband grundsätzlich die vorgesehenen Abschnitte für die Spendertiere ausstellt und am Ende 
dieser Abschnitte die dortigen Angaben mit Datum, Unterschrift und Signatur des Zuchtverbandes 
bestätigt.  
 
Eine Rückverfolgbarkeit, der durch die Zuchtmaterialbetriebe gemachten Kopien der vom Zucht-
verband ausgefüllten Tierzuchtbescheinigungen für die Spendertiere, ist jederzeit zu gewährleis-
ten. Hierzu können eindeutige Belegnummern vergeben werden. 
 

11. Selektionsveranstaltungen 
(11.1) Körung 
Es gelten grundsätzlich die Bestimmungen gemäß B.16 der Satzung und Anlage 2 (Körordnung) 
des Zuchtprogrammes. 
 
Das Mindestalter eines Hengstes für die Körung beträgt zwei Jahre. Um geordnete Körveranstal-
tungen sicherzustellen, kann eine Vorauswahl der zur Körung angemeldeten Hengste stattfinden. 
Findet eine Vorauswahl statt, ist die Teilnahme daran unter anderem eine Voraussetzung für die 
Zulassung der Hengste zur betreffenden Körveranstaltung. Die Auswahlkommission trifft die Vor-
auswahlentscheidung. 
 
Hengste können zur Körung nur zugelassen werden, wenn 

 deren Väter und Väter der Mütter und mütterlicherseits der Großmütter und der Urgroßmütter 
in dem Hengstbuch I oder einer dem Hengstbuch I entsprechenden Klasse eines Zuchtbu-
ches eingetragen sind, 
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 deren Mütter in dem Stutbuch I oder einer dem Stutbuch I entsprechenden Klasse eines 
Zuchtbuches eingetragen sind und die eine Leistungsprüfung im Ziehen und Fahren mit der 
Gesamtnote von 7,0 und besser abgelegt haben. (Im Stutbuch I eingetragene Stuten der 
Geburtsjahrgänge 1992 und älter ohne Leistungsprüfung sind weiterhin als Hengstmütter 
zugelassen). 

 
Ein Hengst kann nur gekört werden, wenn er  
a) in der Bewertung (gemäß B.15 der Satzung) eine Gesamtnote von mindestens 7,0 erreicht und 

in keinem Merkmal schlechter als 6,0 bewertet wird, und 
b) die gesundheitlichen Voraussetzungen gemäß Anlage 1 und 
c) die Anforderungen an die Zuchttauglichkeit gemäß B.16 der Satzung erfüllt und 
d) deren Widerriststockmaß mindestens 148 cm beträgt. 
 
Die Körergebnisse anderer tierzuchtrechtlich anerkannter Verbände können übernommen 
werden (Anerkennung). 
 
(11.2) Stutbucheintragung 
Das Mindestalter einer Stute für die Stutbucheintragung beträgt drei Jahre. Die Bewertung erfolgt 
nach B.15 der Satzung. 
 
Zur Bewertung der äußeren Erscheinung für die Eintragung in das Stutbuch I werden nur Stuten 
zugelassen: 

 deren Väter im Hengstbuch I oder einer dem Hengstbuch I entsprechenden Klasse eines 
Zuchtbuches eingetragen sind, 

 deren Mütter in das Zuchtbuch für Stuten (außer Fohlenbuch und Anhang) des jeweiligen 
Zuchtverbandes eingetragen sind. 

 
(11.3) Leistungsprüfungen 
(11.3.1) Hengstleistungsprüfungen  
Die Prüfungen werden nach den allgemein anerkannten Regeln des Fahrsports durchgeführt. Sie 
sind Leistungsprüfungen im Sinne des Tierzuchtgesetzes und werden als Feldprüfung durchgeführt. 
Hengste können zusammen mit Stuten geprüft werden. 
 
Hengste, die die Eigenleistungsprüfung gemäß (11.3.1.1) mit einer gewichteten Endnote von 7,5 
und besser erzielt haben, erhalten den Titel „Leistungshengst“.  
 
(11.3.1.1) Stations- und Feldprüfung 
Die Hengstleistungsprüfungen werden gemäß der LP-Richtlinien für Leistungsprüfungen von Hengs-
ten, Stuten und Wallachen aller Pony-, Kleinpferde- und sonstigen Rassen der ZVO durchgeführt 
(Anlage 3).  
 
Für die Hengstleistungsprüfungen gelten verbindlich die Besonderen Bestimmungen für Stations-
prüfungen, Kurz- und Feldprüfungen der LP-Richtlinien für Leistungsprüfungen von Hengsten, Stu-
ten und Wallachen aller Pony-, Kleinpferde- und sonstigen Rassen (Anlage 3). 
 
Für Hengste der Rasse Schwarzwälder Kaltblut werden folgende Leistungsprüfungen der LP-Richt-
linie in der jeweils gültigen Fassung anerkannt: 

 Prüfung CIX - 21 Tage Stationsprüfung - Zuchtrichtung Ziehen und Fahren sowie 
 Prüfung EVI - Feldprüfung - Zuchtrichtung Ziehen und Fahren (Schwachholz/Zugschlitten). 

 
(11.3.1.2) Voraussetzung für die Eintragung in das Hengstbuch I 
Eingetragen werden frühestens im 3. Lebensjahr Hengste,  

 die gemäß (11.3.1.1) in einer Hengstleistungsprüfung im Feld oder in vergleichbaren Prüfun-
gen gemäß Tierzuchtgesetz eine gewichtete Endnote von 7,0 und besser erzielt haben wobei 
keiner der Merkmalsblöcke unter 5,0 liegen darf, 
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 deren Mütter gemäß (11.3.2.1) eine Leistungsprüfung im Ziehen und Fahren mit der Gesamt-
note von 7,0 und besser abgelegt haben; im Stutbuch I eingetragene Stuten der Geburts-
jahrgänge 1992 und älter ohne Leistungsprüfung sind weiterhin als Hengstmütter zugelas-
sen. 

 
Hengste, die noch keine Eigenleistungsprüfung abgelegt haben, können unter der Bedingung vor-
läufig eingetragen werden, dass sie die Prüfung bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem sie ihren 
3. Geburtstag haben, ablegen. Hengste, die die Eigenleistung zu einem späteren Zeitpunkt ablegen, 
können auf Antrag wieder eingetragen werden. 
 
(11.3.2) Zuchtstutenprüfungen 
Die Prüfungen werden nach den allgemein anerkannten Regeln des Fahrsports durchgeführt. Sie 
sind Leistungsprüfungen im Sinne des Tierzuchtgesetzes und können als Stations- oder Feldprüfung 
durchgeführt werden. 
 
Stuten, die die Eigenleistungsprüfung gemäß (11.3.2.1) mit einer gewichteten Endnote von 7,5 und 
besser erzielt haben, erhalten den Titel „Leistungsstute“. 
 
(11.3.2.1) Stations- und Feldprüfung 
Die Zuchtstutenprüfungen werden gemäß der LP-Richtlinien für Leistungsprüfungen von Hengsten, 
Stuten und Wallachen aller Pony-, Kleinpferde- und sonstigen Rassen der ZVO (Anlage 3) durchge-
führt.  
 
Für die Zuchtstutenprüfungen gelten verbindlich die Besonderen Bestimmungen für Stationsprüfun-
gen, Kurz- und Feldprüfungen der LP-Richtlinien für Leistungsprüfungen von Hengsten, Stuten und 
Wallachen aller Pony-, Kleinpferde- und sonstigen Rassen (Anlage 3). 
 
Für Stuten der Rasse Schwarzwälder Kaltblut werden folgende Leistungsprüfungen der LP-Richtli-
nie in der jeweils gültigen Fassung anerkannt: 

 Prüfung CIX - 21 Tage Stationsprüfung - Zuchtrichtung Ziehen und Fahren sowie 
 Prüfung EVI - Feldprüfung - Zuchtrichtung Ziehen und Fahren (Schwachholz/Zugschlitten). 

 

12. Identitätssicherung/Abstammungssicherung 
Für jedes eingetragene Pferd bzw. zur Eintragung vorgestellte Pferd kann der Verband eine Ab-
stammungsüberprüfung nach den Methoden unter B.12.1 der Satzung verlangen.  
 
Eine Überprüfung der Abstammung ist gemäß der Satzung vorzunehmen. Die Ergebnisse der Ab-
stammungsüberprüfung werden im Zuchtbuch vermerkt. Kann die Abstammung nicht geklärt wer-
den, werden die Pferde nicht eingetragen.  
 
Vor Ausstellung von Tierzuchtbescheinigungen muss eine Abstammungsüberprüfung erfolgen, 
wenn an der angegebenen Abstammung Zweifel bestehen. Dieses ist der Fall, wenn 

a) eine Stute in der letzten oder vorletzten Rosse von zwei oder mehreren Hengsten gedeckt 
wurde, 

b) die Trächtigkeitsdauer dreißig Tage und mehr von der mittleren Trächtigkeitsdauer von 335 
Tagen abweicht,  

c) das Fohlen nicht bei Fuß der Mutter identifiziert werden kann. 
 

Die Kosten hierfür trägt der Züchter. 
 

Zum Zeitpunkt der Ersteintragung (ab Eintragungsjahr 2012) in das Hengstbuch I und II wird vom 
Verband eine Abstammungsüberprüfung des betreffenden Hengstes angeordnet – sofern diese 
noch nicht durchgeführt wurde. Kostenträger ist derjenige, der die Körung oder Eintragung bean-
tragt. Zur Eintragung sind DNA-Typenkarten vorzulegen 
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Bei Rassen, bei denen nicht grundsätzlich ein DNA-Profil vorliegt, ist bei Spendertieren für Zucht-
material ein DNA-Profil vorzulegen.  
 

13. Einsatz von Reproduktionstechniken 
(13.1) Künstliche Besamung  
In der künstlichen Besamung dürfen nur Hengste eingesetzt werden, die auf einer Sammelveran-
staltung (Körung) des Zuchtverbandes gemäß B.15 der Satzung und gemäß (11.1) Körung dieses 
Zuchtprogramms die entsprechende Mindestgesamtnote erhalten haben. 
 
(13.2) Embryotransfer 
Spenderstuten dürfen nur für einen Embryotransfer genutzt werden, wenn sie im Stutbuch I einge-
tragen sind. 
 
(13.3) Klonen 
Die Technik des Klonens ist im Zuchtprogramm nicht zulässig. Klone und ihre Nachkommen kön-
nen nicht in das Zuchtbuch eingetragen werden und sind von der Teilnahme am Zuchtprogramm 
ausgeschlossen. 
 

14. Berücksichtigung gesundheitlicher Merkmale sowie genetischer    Defekte 
bzw. Besonderheiten 

Hengste sind nur im Hengstbuch I und II und Stuten nur im Stutbuch I und II eintragungsfähig, wenn 
sie keine gesundheitsbeeinträchtigenden Merkmale aufweisen (Anlage 1).  
Sofern genetische Defekte und genetische Besonderheiten gemäß Anlage 1 bekannt sind und im 
Zuchtprogramm Berücksichtigung finden, sind sie in Tierzuchtbescheinigungen anzugeben und ent-
sprechend der VO (EU) 2016/1012 zu veröffentlichen. 
 

15. Zuchtwertschätzung 
Derzeit wird keine Zuchtwertschätzung durchgeführt. 
 

16. Beauftragte Stellen 
 

Beauftragte Stelle Tätigkeit  

Vit, Verden 
Heinrich-Schröder-Weg 1, 27283 Verden (Aller) 
www.vit.de 
 
Bereich Zucht der FN, Warendorf 
Freiherr-von-Langen-Straße 13, 48231 Warendorf 
www.pferd-aktuell.de  

Zuchtbuch  
Datenzentrale 
Koordination 
Datenzentrale 

Pferdezuchtverband Baden-Württemberg e.V. 
Am Dolderbach 11, 72532 Gomadingen-Marbach  
E-Mail: poststelle@pzv.bwl.de, 
www.pzv-bw.de 
 

Landesverband Bayerischer Pferdezüchter e.V.  

Landshamer Str. 11, 81929 München  

E-Mail: info@bayerns-pferde.de 

www.bayerns-pferde.de 

Leistungsprüfung 
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Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt e.V.  
Geschäftsstelle: Hauptgestüt 10 a, 16845 Neustadt/Dosse  
E-Mail: neustadt@pzvba.de, www.pferde-brandenburg-an-
halt.de 
E-Mail: stendal@pzvba.de,  
www.pferde-sachsen-anhalt.de 
 
Verband der Pferdezüchter Mecklenburg-Vorpommern e.V. 
Charles-Darwin-Ring 4, 18050 Rostock  
E-Mail: info@pferdezuchtverband-mv.de, www.pferdezucht-
verband-mv.de 
 
Rheinisches Pferdestammbuch e.V. 
Schloss Wickrath 7, 41189 Mönchengladbach  
E-Mail: info@pferdezucht-rheinland.de,  
www.pferdezucht-rheinland.de 
 
Pferdezuchtverband Rheinland-Pfalz-Saar e.V. 
Am Fohlenhof 1, 67816 Standenbühl  
E-Mail: zentrale@pferdezucht-rps.de 
www.pferdezucht-rps.de 
 
Pferdezuchtverband Sachsen-Thüringen e.V.  
Käthe-Kollwitz-Platz 2, 01468 Moritzburg  
E-Mail: info@pzvst.de 
www.pzvst.de 
 
Pferdestammbuch Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. 
Steenbeker Weg 151, 24106 Kiel  
E-Mail: info@pferdestammbuch-sh.de, www.pferdestamm-
buch-sh.de 
 
Bayerischer Zuchtverband für Kleinpferde und  
Spezialpferderassen e.V. 
Landshamer Straße 11, 81929 München 
E-Mail: info@bzvks.de 
www.pferde-aus-bayern.de 
 
Verband der Pony- und Kleinpferdezüchter Hannover e.V. 
Vor den Höfen 32, 31303 Burgdorf  
E-Mail: ponyverbandhannover@t-online.de, www.ponyhan-
nover.de 
 
Verband der Pony- und Pferdezüchter Hessen e.V. 
Pfützenstraße 67, 64347 Griesheim  
E-Mail: vphessen@t-online.de 
www.ponyverband.de 
 
Pferdestammbuch Weser-Ems e.V. 

Grafenhorststraße 5, 49377 Vechta  

E-Mail: info@pferdestammbuch.com, www.pferdestamm-
buch.com 
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Zuchtverband für deutsche Pferde e.V. 
Am Allerufer 28, 27283 Verden  
E-Mail: info@zfdp.de 
www.zfdp.de 
 
Stammbuch für Kaltblutpferde Niedersachsen e.V. 
Lindhooper Straße 92, 27283 Verden 
E-Mail: info@kaltblutpferde-nds.de 
www.kaltblutpferde-nds.de 

 

17. Weitere Bestimmungen 
(17.1) Vergabe einer Lebensnummer (Internationale Lebensnummer Pferd – Unique Equine 
Lifenumber – UELN)  
Die UELN wird wie folgt vergeben: 
DE 441 41 15021 06 
Dabei bedeuten: 
DE      - Ländercode für Deutschland = 276 = DE  
441     - Verbandskennziffer ab Geburtsjahr 2000 (vor 2000 =341) 
4115021 - laufende Nummer innerhalb eines Jahres 
06       - Geburtsjahr (2006) 
  
(17.2) Vergabe eines Namens bei der Eintragung in das Zuchtbuch 
Der bei der Eintragung in ein Zuchtbuch (außer Fohlenbuch) vergebene Name muss beibehalten 
werden. 
 
Name des Zuchttieres 
Die Namen von männlichen Zuchttieren beginnen mit dem Anfangsbuchstaben des Vaters, die der 
weiblichen Zuchttiere mit dem Anfangsbuchstaben der Mutterlinie (Stammmutter, 2. und 3. Genera-
tion Anfangsbuchstaben der Mütter). Ein für einen Hengst einmal vergebener Name darf nicht mehr 
für einen anderen als den Vollbruder dieses Hengstes (mit entsprechendem Zusatz II etc.) verwen-
det werden. 
 
 
 
(17.3) Transponder 
Die Kennzeichnung der Fohlen mittels Transponder erfolgt gemäß B.11.2 und B.11.2.1 der Sat-
zung. 
 
(17.4) Suffixregelung für Kaltblüter und Schweres Warmblut  
Als Suffix wird ein dem Pferdenamen nachgestelltes Wort bezeichnet. Es soll eine auf die Zuchtstätte 
oder den Züchter bezugnehmende Bedeutung haben und darf ausschließlich für von dieser Zucht-
stätte oder diesem Züchter gezogene Pferde verwendet werden. Missverständliche Begriffe können 
abgelehnt werden. 
 
Das Suffix ist vom Züchter für seine Zuchtstätte ausschließlich bei der FN zu beantragen. Ist das 
Suffix über die FN beim Central Prefix Register eingetragen, so ist es automatisch Eigentum des 
Antragstellers und darf von keinem anderen Züchter benutzt werden. Es ist dann innerhalb aller 
diesem Register angeschlossenen Zuchtverbänden geschützt. Das Suffix muss für alle Ponys oder 
Pferde des Züchters, bei denen er als Züchter in der Tierzuchtbescheinigung aufgeführt ist, benutzt 
werden. 
  
Suffixe, die bislang von den Zuchtverbänden nur regional für die Zuchtstätte registriert wurden, wer-
den nicht automatisch in das CPR (Central Prefix Register) übernommen, sondern müssen vom 
Züchter erneut über die Deutsche Reiterliche Vereinigung beantragt werden.  
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Das Suffix muss mindestens drei und darf höchstens 20 Buchstaben umfassen und sollte möglichst 
aus einem Wort bestehen.  
 
Ist ein Name mit einem registrierten Zuchtstättennamen verbunden, so ist dieser bei Eintragung in 
ein Zuchtbuch ohne Änderungen oder Ergänzungen zu übernehmen. 
 
 
 
 
 
Anlagen 
 
 
 
 
Anlage 1: Liste der gesundheitsbeeinträchtigenden Merkmale 
(Anlage 1 zu allen Zuchtprogrammen separat veröffentlicht auf www.westfalenpferde.de) 
 
 
 
Anlage 2: Körordnung der NRW-Hauptkörung für Kaltblüter 

 

Die beiden Pferdezuchtverbände 
 Westfälisches Pferdestammbuch e. V. 
 Rheinisches Pferdestammbuch e. V. 

führen eine gemeinsame NRW-Hauptkörung für Kaltbluthengste nach folgender Körordnung durch.   

 

Allgemeines 

Die NRW-Hauptkörung für Kaltblüter findet jährlich statt. Der Standort der Gemeinschaftskörung 
wechselt im jährlichen Rhythmus zwischen dem Pferdezentrum in Münster Handorf und dem Pfer-
dezentrum Schloß Wickrath.  

 

Um eine geordnete Körveranstaltungen sicherzustellen, kann eine Vorauswahl der zur Körung an-
gemeldeten Hengste stattfinden. Findet eine Vorauswahl statt, ist die Teilnahme daran unter ande-
rem eine Voraussetzung für die Zulassung der Hengste zur betreffenden Körveranstaltung. Die Aus-
wahlkommission trifft in diesem Fall die Vorauswahlentscheidung. 

 

Die Körung ist gemäß des jeweiligen Zuchtprogrammes Voraussetzung für die Eintragung in das 
Hengstbuch I eines Zuchtverbandes. Die Eintragung in das Hengstbuch I gilt als Anerkennung für 
die eigene Rasse und erfolgt mit der Auflage, dass die gemäß Zuchtprogramm vorgeschriebene 
Eigenleistungsprüfung absolviert wird.  

 

Ein positives Kör- und Prämierungsergebnis der gemeinsamen Körveranstaltung wird von beiden 
beteiligten Verbänden übernommen. 

 

Anmeldung  

Die Anmeldung zur Körung ist schriftlich oder elektronisch an die Geschäftsstelle des in dem Jahr 
ausrichtenden Verbandes zu richten und muss bis Nennungsschluss gemäß Ausschreibung vorlie-
gen. Zur Anmeldung gehören eine Kopie der Zuchtbescheinigung oder Eigentumsurkunde sowie die 
vollständige Anschrift des Besitzers.  
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Weiterhin ist zu beachten, dass von jedem angemeldeten Hengst rechtzeitig vor der Körveranstal-
tung eine Abstammungsüberprüfung durchzuführen ist. Hierzu ist eine Haarwurzelprobe vom Kör-
anwärter selbst, sowie von der Mutterstute (sofern hiervon noch keine DNA vorhanden ist) einzu-
senden. 

 

Zulassungsvoraussetzungen 

a) NRW-Hauptkörung als Erstkörung: 

Zugelassen zur Hauptkörung sind Hengste der Kaltblutrassen, für die einer der beteiligten Zuchtver-
bände ein genehmigtes Zuchtprogramm führt (sowie zugelassene Veredlerrassen), und die noch 
nicht über ein positives Körurteil eines anderen Zuchtverbandes verfügen. 

 
Hengste können zur Körung zugelassen werden, wenn sie die Bedingungen unter B.16 der Satzung, 
sowie (11.1) dieses Zuchtprogrammes erfüllen. 

 

b) NRW-Hauptkörungsveranstaltung als Hengstanerkennung/Nachkörung: 

Die Zulassungsbedingungen gelten wie vorstehend. Jedoch können Hengste, die bereits auf ande-
ren Körungsveranstaltungen gekört wurden, im Rahmen der Hauptkörung in eigenen Ringen vorge-
stellt werden zwecks Anerkennung für die durchführenden Verbände. Eine Altersbegrenzung be-
steht nicht. 

Im Rahmen der Anmeldung müssen Angaben über bereits vorliegende Körungen, Leistungsprüfun-
gen und Hengstbucheinträge durch den Besitzer angegeben werden. 
 

Körkommission 

Die Körkommission besteht aus sechs gewählten Vertretern. Drei Vertreter (sowie Stellvertreter) 
werden durch die Delegiertenversammlung des Westfälischen Pferdestammbuches e.V. gewählt, 
drei Vertreter (sowie Stellvertreter) durch die Delegiertenversammlung des Rheinischen Pfer-
destammbuches e.V.. Die Körkommission ist beschlussfähig, wenn mindestens drei stimmberech-
tigte Mitglieder anwesend sind. Bei Befangenheit eines Mitglieds nimmt ein Stellvertreter den Platz 
für die gesamte Körveranstaltung ein. Außerdem kann je Verband ein beratender Tierarzt herange-
zogen werden. 

 

Rahmenbedingungen während der Vorauswahl und Hauptkörung 

 Am Tag der Körung muss der Pferdepass des Hengstes vorgelegt werden. 

 Die Einstallung der Hengste vor Ort für die Dauer der Veranstaltung ist verpflichtend. Gekörte 
Hengste verbleiben bis mindestens zum Abschluss der Vorstellung zur Prämierung vor Ort. 

 Impfung gegen Influenza nach dem aktuellen Impfplan der FN (ausführliche Infos unter: 
www.westfalenpferde.de/downloads). 

 

Ausrüstung 

Als Ausrüstung ist lediglich eine ordnungsgemäß verschnallte Trense zulässig.  

 

Junghengste dürfen zur Vorbesichtigung und zur Hauptkörung nur vorne mittels normalem Beschlag 
beschlagen sein (Definition erlaubter Beschlag: normale, glatte Vordereisen mit Zehenkappe. Seit-
liche Aufzüge, Platten. Keile, verdickte oder verbreiterte Schenkel, Stege, Aluminium- oder Kunst-
stoffbeschlag sind nicht erlaubt.). 

 
Das Tragen eines Schweif-Toupets ist in jedem Fall im Körbüro anzugeben. 
 
Für den Vorführer sowie den Peitschenführer gilt eine Helmpflicht. 

 



Zuchtprogramm für die Rasse des Schwarzwälder Kaltblutes 

(Stand November 2023)  17 / 21 

Beurteilung 

Die Beurteilung der Hengste erfolgt an der Hand auf festem Boden sowie in der Halle im Freilaufen 
und im Schritt an der Hand.  

Beurteilt werden die Eintragungsmerkmale gemäß 6. Selektionsmerkmale des Zuchtprogramms. 
 

Die Bewertung erfolgt in halben Noten gemäß B.15 der Satzungen, die Gesamtnote entspricht dem 
Mittel aus allen Einzelnoten.  

 

Ein Hengst kann nur gekört werden, wenn er  

 in der Bewertung (gemäß B.15 der Satzung) eine Gesamtnote erreicht, die den Vorgaben 
des Zuchtprogrammes gemäß 11.1 entspricht, und 

 die gesundheitlichen Voraussetzungen gemäß Anlage 1 des Zuchtprogrammes und 

 die Anforderungen an die Zuchttauglichkeit gemäß Anlage 4 des Zuchtprogrammes erfüllt. 

 

Erfolgt gemäß b) die Beurteilung als Hengstanerkennung, so gelten die folgenden Bedingungen: 

Die geforderten Besichtigungen können gemäß Ausschreibung von der Hauptkörung abweichen, sie 
können sowohl ausgeweitet als auch reduziert werden. Insbesondere durch Hinzuziehen der Eigen-
leistung (HLP) kann der Besichtigungsumfang reduziert werden. 

Der Umfang der Beurteilung hängt vom Besichtigungsumfang ab. 

 

Körentscheidung (gemäß Satzung B.16.4.) 

Die Körkommission fällt folgende Entscheidungen: 

  „gekört“  

 „Vorläufig nicht gekört“ 

 „nicht gekört“  

 
Die Körentscheidung wird am Tag der Körung öffentlich bekannt gegeben. Die Körentscheidung ist 
dem Besitzer des Hengstes darüber hinaus schriftlich mitzuteilen.  
 
Für die Selektionsentscheidung „gekört“, müssen die Mindestkriterien laut Zuchtprogramm erfüllt 
sein. Die Körentscheidung wird auf der Körveranstaltung öffentlich bekannt gegeben. Die Entschei-
dung „gekört“ wird im Equidenpass inkl. Tierzuchtbescheinigung eingetragen und im Zuchtbuch do-
kumentiert.   
 
Die Körentscheidung lautet „vorläufig nicht gekört“, wenn der Hengst die Anforderungen in Bezug 
auf die Gesamtnote, eine der Teilnoten und/oder die Zuchttauglichkeit nicht erfüllt, jedoch zu erwar-
ten ist, dass er sie zukünftig erfüllen wird. Mit der Körentscheidung kann eine Frist gesetzt werden, 
bis zu deren Ablauf der Hengst wieder zur Körung vorgestellt werden kann.   
 
Die Körentscheidung lautet „nicht gekört“, wenn der Hengst die Anforderungen in Bezug auf die 
Gesamtnote bzw. eine oder mehrere Teilnoten nicht erfüllt und / oder den Anforderungen an die 
Zuchttauglichkeit nicht genügt. Wenn die Anforderungen bezüglich der Zuchttauglichkeit erfüllt sind, 
kann der Hengst noch ein weiteres Mal zur Körung vorgestellt werden.   

 

Wird die Entscheidung gemäß b) Hengstanerkennung/Nachkörung getroffen, lauten die Körent-
scheidung 

• Gekört 

• Nicht gekört 
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• Teilnahme am Westf. Zuchtprogramm 

• Übernahme der HB I Eintragung 

 
Eine Körentscheidung ist zu widerrufen, wenn sie unter falschen Voraussetzungen zustande gekom-
men ist. 

 
Medikationskontrollen 

Die Körkommission ist berechtigt, jederzeit Medikationskontrollen als Stichproben gemäß B.16.5 der 
Satzung anzuordnen.  

Ebenfalls ausgeschlossen von der Veranstaltung sind Pferde, denen die Tasthaare entfernt wurden. 

 
Widerspruch 

Gegen die Körentscheidung kann der Besitzer eines Hengstes Widerspruch entsprechend Nr. 
A.11.1c der Satzung bei der Geschäftsstelle des Verbandes einlegen. Der Widerspruch ist schriftlich 
zu begründen. Die Widerspruchsfrist beträgt zwei Wochen nach öffentlicher Bekanntgabe des Kö-
rurteils. Das zuständige Organ des Zuchtverbandes entscheidet über die Annahme des Wider-
spruchs binnen drei Monaten. Wird der Widerspruch angenommen, entscheidet das zuständige Or-
gan über die Zusammensetzung einer neuen Bewertungskommission. Ebenso wird über Ort und 
Zeit der Wiedervorstellung des Hengstes entschieden. 

 
 
 
 
Anlage 3: Gesundheitliche Bedingungen für die Zulassung von Scharzwälder Kaltblütern 
zur Körung und/oder zur Eintragung in die Zuchtbücher  
 
Als Grundlage dient der Tierärztliche Untersuchungsbericht, der dem Tierarzt nach Wahl des 
Eigentümers des Hengstes zum Untersuchungsablauf und zur Unterschrift vorliegt, einschließ-
lich der Angaben und der Unterschrift des Eigentümers oder einer bevollmächtigten Person.  

Bei Anlieferung der Hengste zur Körung wird der Tierärztliche Untersuchungsbericht vom beraten-
den Veterinär der Körkommission auf Vollständigkeit und auf von der Norm abweichende Untersu-
chungsbefunde überprüft. 

 
Ergeben sich hier Hinweise auf Befunde, die die Körfähigkeit des Hengstes aus gesundheitli-
cher Sicht in Frage stellen, erfolgen – sofern möglich – Nachüberprüfungen am Körplatz. 

 
Grundsätzlich informiert der beratende Veterinär der Körkommission den Zuchtleiter des Ver-
bandes als Mitglied der Körkommission über möglicherweise weiter bestehende Befunde, wel-
che auch zur Nichtzulassung zur Körung oder zur Zurückstellung des Hengstes von der Körung 
führen können.  
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Protokoll über die klinische Untersuchung eines Hengstes 
 
 

Name des Hengstes:______________________________________________________________ 

Lebensnummer (UELN)  
und Transpondernummer:__________________________________________________________ 

Farbe und Abzeichen verglichen:  □ 

Besitzer:_______________________________________________________________________ 

 

Der oben beschriebene Hengst wurde heute von mir hinsichtlich folgender Punkte untersucht: 

 

1. Allgemeiner Gesundheitszustand: _______________________________________________ 

 

2. Sind erworbene Exterieurmängel (Gallen, Überbeine, Sehnenveränderungen u.Ä.) festzustellen? 

  □ nein   □ ja, und zwar:__________________________________________ 
 

3. Sind Narben festzustellen, die auf Operationen hindeuten? 

  □ nein   □ ja, und zwar:__________________________________________ 
 

4. Sind Gebissanomalien festzustellen? 

  □ nein   □ ja, und zwar:_______________________________ __ 

5. Ist eine Linsentrübung vorhanden?    □ nein   □ ja __________________ 
 

6. Nabelbruch oder Hernien des Skrotums festzustellen?  □ nein  □ ja___________ 
  
  

7. Herz und Lunge (Belastungstest kann freier Galopp oder Longieren sein) 

7.1 Störungen im Ruhezustand    □ nein  □ ja___________________ 

 7.2 Unnormale Atemgeräusche unter Belastung □ nein  □ ja___________________ 
 

8. Hoden 

 8.1  Sind beide Hoden vollständig im Skrotum abgestiegen? □ nein □ ja_____________ 

 8.2  Unnormale Konsistenz       □ nein  □ ja_____________ 

 8.3  Unnormale Größe       □ nein  □ ja_____________ 
 8.4  Liegen weiter Anzeichen für Veränderungen an den äußeren Geschlechtsorganen vor? 

  □ nein  □ ja__________________ 
 

9. Gelenke (Wenn Sie hier Ja angeben, benennen Sie bitte das (die) betreffende(n) Bein(e) 

 9.1 Patellaauffälligkeiten □ nein  □ ja__________________ 

 9.2  Unnormale Gelenksfüllung   □ nein  □ ja__________________ 

 9.3  Liegen weitere Anzeichen für eine Erkrankung an den Gelenken vor? □ nein □ ja_______ 
 

10.  Liegen Anzeichen für Abweichungen des normalen Bewegungsablaufes vor? 

 □ nein              □ ja_________________________________________________________ 
 

11. Liegen klinisch erkennbare Anzeichen für eine Krankheit mit erblicher Genese oder ein Erbfehler 
vor?   
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   □ nein □ ja_________________________________________________________ 
 
12. Liegen Anzeichen für eine Störung des Nervensystems vor? 

 □ nein             □ ja__________________________________________________________ 
 

13. Konnten Symptome einer ansteckenden Krankheit bei dem Hengst oder bei einem anderen Pferd 
des Bestandes  festgestellt werden?   

 □ nein □ ja_______________________________________________________________ 
 

14. Aufgrund der von mir durchgeführten klinischen Untersuchung bestehen gegen die Verwendung des 
  
     Hengstes in der Zucht aus tierärztlicher Sicht folgende/keine Bedenken. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
________________________     _______________________ 
 
Ort, Datum      (Unterschrift und Stempel des Tierarztes) 
 

Der für das Pferd Verantwortliche bestätigt, dass der in dieser tierärztlichen Bescheinigung identifizierte 

Hengst keine Anzeichen von Weben und Koppen zeigt und nicht unter Arzneimitteleinwirkung steht. 

An dem Pferd wurden seit der Geburt durchgeführt: 

 Nabelkorrektur     □ nein   □ ja 

 Schweif-Korrektur    □ nein   □ ja 

 Kopper-OP     □ nein   □ ja 

 Kehlkopfpfeifer-OP/Ton-OP   □ nein   □ ja 
 Korrektur von Bockhuf/ 

 Sehnenstelzfuß/sonstige Fehlstellungen □ nein   □ ja 
 
Sonstige Eingriffe:_______________________________________________________________ 

 

Dem Hengst ist auf Grund veterinärmedizinischer Befunde in der Vergangenheit bereits die Zulassung 

zur Körung verweigert worden. □ nein   □ ja 
 

 

___________________________                   __________________________________ 

Ort, Datum            (Unterschrift des Hengstbesitzers/Verantwortli-

cher) 

 

Hinweis: Diese Bescheinigung darf bis zu dem Beginn der Körveranstaltung nicht älter als 14 Tage sein! 

 
 
 



Zuchtprogramm für die Rasse des Schwarzwälder Kaltblutes 

(Stand November 2023)  21 / 21 

 
 
Anlage 4: LP-Richtlinien für Leistungsprüfungen von Hengsten, Stuten  
und Wallachen aller Pony-, Kleinpferde- und sonstigen Rassen 
(Anlage 4 zu allen Zuchtprogrammen separat veröffentlicht auf www.westfalenpferde.de) 
 


